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Auszüge aus den wesentlichen Rechtsgrundlagen zur Elternvertretung in der 
Klassenelternschaft 

 
In diesem Dokument sind für Eltern und Lehrkräfte die wesentlichen Rechtsgrundlagen 
für die Arbeit in der Klassenelternschaft zusammengestellt. Das Dokument steht auch 
auf der Homepage der Sophienschule unter „Regeln und Recht“ zum Download zur 
Verfügung.  
 
 

1. Niedersächsiches Schulgesetz (NSchG)  
 

§ 88 Allgemeines  

 (2) In den Klassenelternschaften haben die Erziehungsberechtigten bei Wahlen und 
Abstimmungen für jede Schülerin oder jeden Schüler zusammen nur eine Stimme.  

(3) 1In den Ämtern der Elternvertretung sollen Frauen und Männer gleichermaßen vertreten 

sein. 2Ferner sollen Erziehungsberechtigte ausländischer Schülerinnen und Schüler in 
angemessener Zahl berücksichtigt werden.  

§ 89 Klassenelternschaften  

(1) 1Die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler einer Klasse 
(Klassenelternschaft) wählen die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und deren oder dessen 

Stellvertreterin oder Stellvertreter. 2Die Klassenelternschaft wählt außerdem die 
Vertreterinnen oder Vertreter in der Klassenkonferenz und deren Ausschuss nach § 39 Abs. 

1 sowie eine entsprechende Anzahl von Stellvertreterinnen oder Stellvertretern. 3Die Sätze 1 
und 2 gelten nicht für Klassen, die zu mehr als drei Vierteln von Volljährigen besucht werden.  

(2) 1Die Vorsitzende oder der Vorsitzende lädt die Klassenelternschaft mindestens zweimal 

im Jahr zu einer Elternversammlung ein und leitet deren Verhandlungen. 2Eine 
Elternversammlung ist auch dann einzuberufen, wenn ein Fünftel der 
Erziehungsberechtigten, die Schulleitung oder die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer es 
verlangt.  

§ 91 Wahlen  

(1) 1Wahlberechtigt und wählbar sind die Erziehungsberechtigten. 2Nicht wählbar ist, wer in 
einem Beschäftigungsverhältnis zum Land oder zum Schulträger an der Schule tätig oder mit 
Aufgaben der Aufsicht über die Schule betraut ist.  

(2) 1Die Inhaberinnen und Inhaber der in den §§ 89 und 90 genannten Ämter der 
Elternvertretung (Elternvertreterinnen und Elternvertreter) werden für zwei Schuljahre 

gewählt. 2Dauert ein Bildungsabschnitt weniger als zwei Schuljahre, so erfolgt die Wahl für 
einen entsprechend kürzeren Zeitraum.  

(3) Elternvertreterinnen und Elternvertreter scheiden aus ihrem Amt aus,  

1. wenn sie mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Wahlberechtigten abberufen 
werden,  

2. wenn sie aus anderen Gründen als der Volljährigkeit ihrer Kinder die 
Erziehungsberechtigung verlieren,  
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3. wenn im Falle des § 55 Abs. 1 Satz 2 die dort genannten Voraussetzungen entfallen 
sind oder die dort genannte Bestimmung widerrufen wird,  

4. wenn sie von ihrem Amt zurücktreten,  
5. wenn ihre Kinder die Schule nicht mehr besuchen,  
6. wenn ihre Kinder dem organisatorischen Bereich, für den sie als Elternvertreterinnen 

oder Elternvertreter gewählt worden sind, nicht mehr angehören oder  
7. wenn sie aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses zum Land oder zum 

Schulträger eine Tätigkeit an der Schule aufnehmen oder  
8. wenn sie mit Aufgaben der Aufsicht über die Schule betraut werden.  

(4) Die Mitglieder des Schulelternrats sowie die Vertreterinnen und Vertreter in den 
Konferenzen und Ausschüssen, deren Kinder die Schule noch nicht verlassen haben, führen 
nach Ablauf der Wahlperiode ihr Amt bis zu den Neuwahlen, längstens für einen Zeitraum 
von drei Monaten, fort.  

(5) Das Kultusministerium wird ermächtigt, das Verfahren der Wahlen und der Abberufung 
durch Verordnung zu regeln.  

§ 96 
Mitwirkung der Erziehungsberechtigten in der Schule  

(1) 1Von den Klassenelternschaften und dem Schulelternrat sowie in Versammlungen aller 
Erziehungsberechtigten der Schule und der in den §§ 92 und 93 Abs. 1 bezeichneten 
organisatorischen Bereiche und Gliederungen können alle schulischen Fragen erörtert 

werden. 2Private Angelegenheiten von Lehrkräften sowie von Schülerinnen und Schülern 
dürfen nicht behandelt werden.  

(2) 1Die Vertreterinnen oder Vertreter im Schulvorstand, in den Konferenzen und 
Ausschüssen berichten dem Schulelternrat oder der Klassenelternschaft regelmäßig über 

ihre Tätigkeit; § 41 bleibt unberührt. 2Der Schulelternrat kann in Versammlungen aller 
Erziehungsberechtigten der Schule über seine Tätigkeit berichten.  

(3) 1Schulelternrat und Klassenelternschaften sind von der Schulleitung, dem Schulvorstand, 
der zuständigen Konferenz oder den Bildungsgangs- und Fachgruppen vor grundsätzlichen 
Entscheidungen, vor allem über die Organisation der Schule und die Leistungsbewertung, zu 

hören. 2Schulleitung und Lehrkräfte haben ihnen die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.  

 (4) 1Die Lehrkräfte haben Inhalt, Planung und Gestaltung des Unterrichts mit den 

Klassenelternschaften zu erörtern. 2Dies gilt vor allem für Unterrichtsfächer, durch die das 

Erziehungsrecht der Eltern in besonderer Weise berührt wird. 3Die Erziehungsberechtigten 
sind insbesondere über Ziel, Inhalt und Gestaltung der Sexualerziehung rechtzeitig zu 
unterrichten, damit die Erziehung im Elternhaus und die Erziehung in der Schule sich soweit 

wie möglich ergänzen. 4Die Sexualerziehung in der Schule soll vom Unterricht in mehreren 

Fächern ausgehen. 5Sie soll die Schülerinnen und Schüler mit den Fragen der Sexualität 
altersgemäß vertraut machen, ihr Verständnis für Partnerschaft, insbesondere in Ehe und 

Familie, entwickeln und ihr Verantwortungsbewusstsein stärken. 6Dabei sind ihr 

Persönlichkeitsrecht und das Erziehungsrecht der Eltern zu achten. 7Zurückhaltung, 
Offenheit und Toleranz gegenüber verschiedenen Wertvorstellungen in diesem Bereich sind 
geboten.  

(5) Erziehungsberechtigte können einzelne Mitglieder des Schulelternrats mit der 
Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragen.  
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2. Verordnung über die Wahl der Elternvertretungen in Schulen, 
Gemeinden und Landkreisen sowie über die Wahl des Landeselternrates 
(Elternwahlordnung) (EWO) 
Vom 4. 6.1997 (Nds.GVBl. S.169; SVBl. 6/1997 S.239), geändert durch Art.1 der VO v. 4.3.2005 
(Nds.GVBl. Nr.6/2005 S.78; SVBl. 4/2005 S.192) - VORIS 22410 01 66 - 

§ 1 
Wahlberechtigung und Wählbarkeit  

Das aktive Wahlrecht kann nur in der Wahlversammlung ausgeübt werden. Abwesende sind wählbar, wenn deren 
Einverständnis dem Wahlvorstand schriftlich vorliegt.  

§ 2 
Gemeinsame Regeln zum Wahlverfahren  

(1) Die Wahlen zu den Elternvertretungen werden wie folgt durchgeführt:  

1. Alle Anwesenden tragen sich in eine Anwesenheitsliste ein.  

2. Die Einladende oder der Einladende stellt die Ordnungsgemäßheit der Einladungen, die 
Wahlberechtigung sowie die Stimmzahl der Wahlberechtigten fest und leitet die Wahl des 
Wahlvorstandes. 

3. Die Wahlberechtigten wählen aus ihrer Mitte durch Handaufheben einen Wahlvorstand, der aus einer 
Wahlleiterin oder einem Wahlleiter sowie einer Schriftführerin oder einem Schriftführer besteht.  

4. Die Wahlleiterin oder der Wahlleiter gibt nach Feststellung der Wählbarkeit die Wahlvorschläge bekannt, 
leitet die Wahlhandlung und gibt die Wahlergebnisse bekannt.  

(2) Die Wahlen für einzeln zu besetzende Ämter werden in getrennten Wahlgängen durchgeführt. Mehrere 
gleichartige Ämter können in einem Wahlgang besetzt werden. Sofern keine geheime Wahl durch Stimmzettel 
verlangt wird, kann durch Handaufheben gewählt werden.  

(3) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Sollen mehrere Ämter in einem Wahlgang besetzt 
werden, so sind die Bewerberinnen und Bewerber in der Reihenfolge der erzielten Stimmenzahlen gewählt. 
Werden Stellvertretungen nicht getrennt gewählt, so werden sie in der Reihenfolge der nächsthöchsten 
Stimmenzahl besetzt; in dieser Reihenfolge findet die Stellvertretung statt. Bei gleicher Stimmenzahl ist eine 
Stichwahl vorzunehmen.  

(4) Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn er auf einen Namen lautet, der zur Wahl nicht vorgeschlagen wurde, oder 
ihm der Wille der Wahlberechtigten oder des Wahlberechtigten nicht zweifelsfrei zu entnehmen ist.  

(5) Über die Wahlversammlung wird eine Niederschrift gefertigt, die den Ablauf und die Ergebnisse der nach 
Absatz 1 durchzuführenden Wahlen festhält und die vom Wahlvorstand zu unterzeichnen ist. 

 

§ 4 
Mitteilung des Wahlergebnisses und Aufbewahrung der Stimmzettel  

(1) Der Wahlvorstand oder die Einladende oder der Einladende teilt das Wahlergebnis je nach Art der 
Elternvertretung unverzüglich der Schulleitung, der Gemeinde, dem Landkreis oder dem Kultusministerium mit 
und fügt die Anwesenheitsliste, die Stimmzettel sowie die Niederschrift (Wahlunterlagen) bei. Das Wahlergebnis 
zu den Stadtelternräten kreisfreier Städte und zu den Kreiselternräten ist ferner der Landesschulbehörde 
mitzuteilen.  

(2) Die Stimmzettel sind für die Dauer von drei Monaten oder bis zum Abschluss eines Wahlprüfungsverfahrens 
(§11) aufzubewahren. 

 

 


